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Abiturprüfung 2024 für Schulfremde 
 
Anlagen 
1. Erlass für die Abiturprüfung Schulfremde 2024 
2. Schriftliche Abiturprüfung Mathematik ab 2024 – Notationen 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit diesem Schreiben erhalten Sie den Erlass für die Abiturprüfung Schulfremde 2024, 

der folgende Themen umfasst: 

 

- Termine der schriftlichen Abiturprüfung in Deutsch und Mathematik  

- Fachliche Vorgaben für die Abiturprüfung in Deutsch und Mathematik, 

- Beurteilungs- und Korrekturrichtlinien in Deutsch und Mathematik. 

 

Für die übrigen Fächer verweisen wir auf den jeweiligen Facherlass (Az.: 35-6615.31-

2023/6) und die Beurteilungs- und Korrekturrichtlinien (Az.: 35-6615.31-2023/7) für die 

Abiturprüfung 2024. 

 

Bitte beachten Sie die Änderungen, die sich durch die Weiterentwicklung des Abiturfor-

mats ergeben.  
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Für das Fach Mathematik gilt zudem, dass ab dem Abitur 2024 die landeseigene ma-

thematische Merkhilfe (2. Auflage) ihre Gültigkeit verliert. Sie wird durch ein länderüber-

greifend abgestimmtes Formeldokument des Instituts für Qualitätsentwicklung im Bil-

dungswesen (IQB) ersetzt. Die landeseigene Merkhilfe ist ab dem Abitur 2024 nicht 

mehr als Hilfsmittel zugelassen. 

 

Durch die Übernahme von Aufgaben aus dem IQB-Aufgabenpool der Länder sowie die 

Einführung des IQB-Formeldokuments werden in der schriftlichen Abiturprüfung Ma-

thematik neben den in bisherigen Abituraufgaben verwendeten mathematischen 

Schreibweisen auch die im Anhang übermittelten Notationen verwendet und daher bei 

den Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmern als bekannt vorausgesetzt. 

 

Wir möchten Sie bitten, in geeigneter Weise sicherzustellen, dass alle Lehrkräfte 

der Fächer Deutsch und Mathematik die für sie jeweils relevanten Ausschnitte des 

Erlasses für die Abiturprüfung Schulfremde 2024 zur Kenntnis nehmen.  

 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen und den Lehrkräften ei-

nen erfolgreichen Abschluss des aktuellen Schuljahres. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
gez. Claudia Stuhrmann 
Ministerialrätin 
Leiterin des Referats „Allgemein bildende Gymnasien“ 
 

 


